
BESPRECHUNGEN

Die Rıchtung dieses kirchenfreiheitlichen Kollegialismus kam allerdings 1n der
Staatsprax1s des Jh kaum ZU Zuge. Sıe wurde VO'  - der Woge der Aufklärung
überrollt, iınsbesondere VO: Preufßischen Allgemeinen Landrecht, dessen Tuücke un:
Leistung nach Schl gerade darın bestand, die kollegialistische un körperschaftliche
Qualifizierung der Kirchengemeinden mıiıt einem terrıtorialıstisch-staatsrechtlichen
Kirchenregiment kombinieren Noch 1mM Jahre 1906 klagte 1ın diesem Sınne
tto ayer, der bekannte Lehrer des deutschen Verwaltungsrechts, da{fß 1n den
deutschen evangelischen Landeskirchen der Territorialismus ruhıg weıterblühe vgl

Mayer, Art. „Staat und Kırche“. In Herzog-Hauck, Realenzyklopädie für PIroü-
testantısche Theologie und Kirche, 18 [Leipz1g 51906] F7} Um den Kiırchen
volle Freiheit erwirken, bedurfte s neben der Laute des Jh 1m evangeli-schen Raum einsetzenden Synodalbewegung jener schweren Kämpfe Aus-
einandersetzungen mi1t dem Staate, deren Hauptlast die katholische Kirche LTragen
hatte. Erst durch die Weıiımarer Verfassung tanden diese VOo  } verschiedenen Aus-
gangsposıtionen her erfolgenden Bemühungen auch verfassungsrechtlichen Ausdruck.

Dem Vert. 1St 1n seiner Untersuchung gelungen nachzuweisen, da{ß bereits 1n den
Antängen des kirchlichen Autonomıiestrebens, w1e s sıch 1n den barocken Schriften
der trühen Kollegialisten außert, die „zeıtlose Grundproblematik modernen Staats-
kirchenrechts“ ZU Ausdruck kommt (183 148 152 303 E Miıt systemımmanenter
Logık mufste diese Rıchtung des Kollegialısmus, die das theologische Selbstverständ-
N1S der Kirche betonte un: sıch auf deren Stiftungsnatur un göttliche Einsetzungberief, dem Landesherrn das ıhm nach der Lehre der Retormation 1n seiner Eıgen-schaft als magıstratus Christianus zustehende echt der ‚Custodia utrıusque tabulae‘

der ‚CTa religionis‘ absprechen Ideengeschichtlich zeichnet sich 1er lang-fristig bereits die Realität des säkularen un! relig1ös neutralen Staates ab, der eınes
AaSCSs den „christlichen“ Staat ablösen wiırd.
Die 1n manchen Abschnitten recht breit angelegte un eiıne virtuose Kenntnis der

einschlägigen Literatur verratende Untersuchung 1St weıt davon entfernt, rechts-
historische Theorien ihrer selbst willen darstellen wollen. S1e besitzt vielmehr
1n ıhrer Tendenz und zahlreichen Stellen der Erörterung einen unverkennbaren
Gegenwartsbezug un erweIılst damıiıt die Rıichtigkeit der These des Verf.s, daß das
moderne Staatskırchenrecht bereits seinen Anfängen ım Ih seine Grund-
pdrobleme studieren bannn Schon der frühe Kollegialismus hat iıhm die Interpreta-tionsprobleme beschert, die noch heute 1n ihrer unverminderten Aktualität be-
schäftigen. Das gilt VOrLr allem für die Frage der Grenzziehungen zwıschen Staat und
Kırche (281 un für die Interpretation der Kirchenfreiheitsgarantie des Art. 140
des Grundgesetzes A Art. 1D Abs WeiımR V, nach der den Religions-gemeinschaften das echt zusteht, ihre Angelegenheiten innerhal der Schranken des
SEUT alle geltenden Gesetzes“ selbständig regeln. Der Ausdruck „innerhalb der
Schranken des für alle geltenden Gesetzes“ stellt ach einem bekannten Wort des
Münchener Staatskirchenrechtlers Joh Heckel (1889—1963) eine „Sinnvarı1erende
Formel“ dar, da s1e „Je nach dem systematıschen Zusammenhang, 1n dem S1e DBC-bracht wird, desselben Wortlauts eine verschiedene Bedeutung besitzt“. Der
Vert. verdient volle Zustimmung, wWenn Schlufß se1nes Buches teststellt, da die
sinnvarıerende Formel des Staatskirchenrechts der Aufklärungszeit die „SOC1letas-Formel“ 1St Wıe die moderne literarische Auseinandersetzung und Jüngste Ent-
scheidungen einiger Gerichte Zu Problemkreis der Kirchenmitgliedschaft un: des
Kirchenaustritts beweisen, besitzt uch 1n der Gegenwart die Frage nach der Gesell-
schaftsnatur der Religionsgemeinschaften staatskirchenrechtlich eine unvermiınderte,
aus dem Wesen der Kırche als göttlicher Stiftung un weltlich-rechtlich vertafßter
Gemeinschaft erfließende Aktualitrtät. Die sachgerechte Lösung dieser Probleme ertor-dert die Kenntnıiıs aller Spielarten der Kollegialtheorie, des Staatskirchenrechtsder Aufklärungszeit. Listl; Sif
HAaftı, Frıedrich, Franz V“O:  S Baader UuN die Entwick!UNZ seines Kirchenbegriffs(Münchener Theologische Studien I‚ 18) Gr S

Hueber. A a A 264 5.) München 1970,
eIt einıgen Jahren, besonders se1ıt dem Erscheinen der ausführlichen Bıographiedurch Siegl (Franz VOoNn Baader |München 1957]) hat sıch auch auf katholischer
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Seıite eine günstigere Beurteilung des interessanten, ber auch recht eigenwilligen
bayerischen Religionsphilosophen un: „Laientheologen“ durchgesetzt, War mıiıt
vollem echt. verfolgt 1U  - 1n seiner Dissertation (München, katholisch-theolo-
gyische Fakultät, Sommer die begonnene Linıie weıter, indem eines der Ze1N-

tralen Ihemen Baaders, den Kirchenbegriff, ZU Gegenstand seiner eingehenden
Untersuchung macht. Allerdings geht dabei, das gle1i vorwegzunehmen, mit-

weıt ın der Herausstellung aller posıtıven Momente, zumal tür den
etzten Lebensabschnitt Baaders, der durch seine ökumenische Schrift „Der INOTFSCH-
ländısche un! abendländische Katholizismus“ (Stuttgart gekennzeichnet 1St.

Wıe der Natur der Sache entspricht, wırd die chronologische Gliederung -
gewandt. Dreı zrofße Teile sind unterschieden: Die pietistisch-subjektivistische Pe-
riode bis 1822 (5—55); 1E Dıie restaurativ-katholische Periode S F (57-138);
I1LL1 Die progressiv-ökumenische Periode bDer letzte Abschnıitt
1STt der wichtigste; wırd untergeteilt 1ın E Der Kirchenbegriff Baaders 1n der
Auseinandersetzung MIt der fortschrittsfeindlichen Restauration: Die Kıiırche als eın
1n ständigem Wachstum begriffener Organısmus“ 0— und SEL Die Kritik
Baaders der monarchischen Verfassung der römisch-katholischen Kirche un!' seiıne
Vorstellung VO einer synodal vertafßten Weltkirche“ O Immer wıeder Wer-
den be] der Ausführung die Verbindungslınien zwiıischen Baader un: den religiösen
und philosophischen Tendenzen seiNer Zeıt aufgewiesen, und auch, vielleicht

aulg tür eine historische Arbeit, die gegenwartsnahen Werte namhaft gemacht,
die manchen seiner Gedanken un!: Anregungen hne Zweıftel zukommen.

Eınige Besonderheiten se1ien hier noch hervorgehoben. Baader hat schon An-
fang des Jahrhunderts das Verhältnis VO:  3 Glauben und Wıssen ergründet, da
durch se1ine spekulatiıve Theologie den Gegensatz 7zwischen dem überlieterten christ-
lichen Glauben und der aufgeklärten Wıssenschaft seiner Zeıt überwınden hoffte
Er hat gleichfalls die 1n der Philosophie des deutschen Idealısmus verborgenen 5B
fa ren urchschaut un: se1it 1826 mehr und mehr Rückhalt be1 Ihomas VO  3 Aquın
un: der Scholastiık gesucht. Weil ferner jede Art von Zwang 1mM relig1ösen Bereich
ablehnte, SeEeLTzZztie mit seiner immer schärter werdenden Polemik dıe „römische
Diktatur“ e1in, die auf das Eindringen polıtischer Vorstellungen 1n das kıirchliche
Denken zurücktührte. Schließlich 1St bei ıhm klar die soz1ale Verbundenheit er
Menschen verkündet,; Aaus der christozentrischen Betrachtung der Schöp-
tung, wodurch seiın Kirchenbegrift geradezu kosmische Dimensionen un:' eine W EeSsSCNHNS-

mäßıge Oftenheit für die Belange der Welt erhält. Alles das wird VO  w überzeu-
gend MIt Texten Aaus dem reichhaltiıgen Schrifttum belegt un 1n die modernen Per-
spektiven hineingesetzt. So weıt, Zut.

Dıie Kritik kommt erst 1n größerem Umfang ihrem Recht, WECeNN der Blick auf
den Plan Baaders Zur Wiıiedervereinigung der Konfessionen fällt. Der Vert. kennt
meıne Arbeit „MFäHZ VO:  e Baader un se1n lan Zur ereın1 der römiıschen und
russischen Kırche“ (in olk Gottes, Festgabe für Josef Hö |Freiburg 430
bis 454), ber wertiet s1€e nırgends AUus, weder POSI1tLY noch negatıv (nur erwähnt
1m Literaturverzeichnis, AI1) SO kommt keine Auseinandersetzung zustande, und
iıch kann heute NUur das wiederholen, W as ich damals es:  rieben ha

Baader mu{ sıch eiınen 7weitachen Vorwurt gefa len lassen: Er verkennt sowohl
die römisch-katholische Kirche als auch die russische, da die eine NUur 1n ıhren
Fehlern und Schwächen sieht Uun: die andere ber jedes objektive Ma hinaus Ver-
errlıcht. Insbesondere geht ıhm, dem Philosophen, jedes Verständnis für die atho-
lische Volksfrömmigkeit ab, un: verkennt vollkommen die einheitsbildende Be-
deutung der Primatsıdee. Die russische Kirche 1St ıhm 1Ur Aaus Quellen Zzwelıter Hand
bekannt, da S1e niemals persönlich autfsuchen konnte; klıngt deswegen iırrefüh-
rend, wenn behauptet: „1822 bis 18524 unternahm eine Reıse nach Rußland,

1n Petersburg eine christliche Akademie gründen“ (2) Das War WAar geplant,
gelangte ber icht ZUT: Durchführung, da Baader 1n den baltischen Ländern Ver-

SC C115 aut eın russisches Visum warten mufßte. Man mag die aufrichtige Gesinnung
des Forschers anerkennen und uch manches seiner Entschuldigung anführen, ber
eine konfessionelle Vereinigung, die VO  3 der römisch-katholischen Kırche die Aut-
gyabe des Priımats gefordert hätte, 1STt weIit entternt VO:  w} der Kollegialitätsidee des
Zweıten Vatıkanums un MU: als unkatholisch entschieden zurückgewiesen werden.

In diesem Zusammenhang muß eın Versiumnis des Vert.s hier erwähnt Wer-
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den Er spricht nämlıch keiner Stelle VO'  } den Beziehungen, die Baader der
„Heıiligen Allıanz“ hatte. ber steht doch test: Eıne VO  3 ıhm verfaßte Denk-
schrıft legte 1n den Jahren 1514 un: 1815 den lan azu den drei roßen Monarchen

„UÜber das durchvon Osterreich, Preußen und Rufsland VOTrT, und eine weıtere Schri
die französısche Revolution herbeigeführte Bedürtnis eiıner und innıgeren Ver-
bıindung der Religion mIiIıt der Politik“ (1815) machte die Oftentlichkeit damit be-
kannt. Das Resultat, VOonNn Baader mindestens ideell mitverursacht, W ar die 1m Sep-
tember 1815 gegründete „Heilige Allianz“. Eın moderner russischer Theologe urteilt
darüber: „Von reıl Monarchen geschlossen, VO:  3 denen der eine römisch-katholisch
(Osterreich), der andere reformiert (Preufßen) und der drıtte (Rußland) orthodox
Warl, WAar S1e die Tat eiınes ökumenischen Uto 1SMUS, 1n welchem sıch politisches
Plänemachen und apokalyptische Iräume bedroh iıch vermischten. Sie WAar eın Versuch,
die Einheit der Christenheıt wiederherzustellen. Es gibt NUTLr eine christliche Natıon,
deren Zweıge die Natıonen sınd, un! der wahre Herrscher er Christenmenschen
1St Jesus Christus selbst . Als polıtische Unternehmung war die Heilige Allıanz
eın völliger Fehlschlag, e1in phantastıscher "Iraum der eın Betrug. Doch s1e
WAar eın symptomatısches Unternehmen. Sıie Wr eın Plan christlicher Einheıit. ber
es sollte eiıne ‚Eiınheıt hne Eınigung‘ se1n, nıcht sechr eıne Wıedervereinigung der
Kirchen als eın Zusammenschlufß aller Christen 1n einer ‚heiligen Natıon“ über die
renzen der Denomuinatıonen hınweg, hne Rücksicht aut alle konfessionellen Bın-
dungen“ (Georg Florowsk:ı, Dıie orthodoxen Kiırchen un! die Sökumenische Bewe-
gung, 1n : uth Rouse und tephen Charles Neıll, Geschichte der ökumeniıischen Be-
WESUNg 71 [Göttingen 264) Damıt 1St VO  3 unparteischer Seite eın
Verdikt ausgesprochen ıcht allein ber die „Heiliıge Allıanz“, sondern auch ber
deren geistigen Urheber, Baader, und ber dessen Erst spater veröffentlichte
Pläne Utopisch der wenı1gstens romantisch und unrealıstisch müßten s1e gEeENANNT
werden, obschon s1e iıhrer Form die nachfolgenden Öökumenischen Be-
strebungen un: die Betonung des Gemeinschaftscharakters der Kirche vorwegnehrnen.

Es 1St bedauern, dafß be1i der großen Vorliebe, die seinem Autor eIN-

det, dessen Einseitigkeiten übersehen hat Trotzdem verdient der eine Ar
Schluß Zustimmung: el aller Zeitbedingtheit und Unvollkommenheit, die den
Schriften Baaders anhaftet, muß INa  — seinen Weitblick und seinen roßen geistigen
schließt: „Vor allem Konzeption der Kırche erscheint VO: heutigen Standpunkt
Horıiızont bewundern“ (262). Weniger dagegen der andere, der siıch ald darauf -

A als eın genialer Entwurf.“ Beumer,
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